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 Auszug aus dem Protokoll der Bau-, Planungs- und Umweltkommission 

 
 Sitzung Nr. 5          vom 08. Juli 2024 tru          Beschluss Nr. 42 

Rahmenkredit Unterhalt Gemeindestrassen 2025    
(Kreditbewilligung, Budget 2025) 

1 Ausgangslage 

1.1 Zur Sicherstellung des langfristigen Werterhalts der Gemeindestrassen sowie zum Ab-

bau des aufgeschobenen Unterhaltsbedarfs bei den Grenchner Strassen ist jährlich 

ausreichend in den Unterhalt der Gemeindestrassen zu investieren. Bei den jährlich 

notwendigen Unterhaltsarbeiten handelt es sich um kleinere, lokale Strassenin-

standstellungen (Belagsinstandsetzungen, Instandstellung von Strassenentwässerun-

gen, Massnahmen im Bereich von Bushaltestellen, Fussgängerstreifen und Randab-

schlüssen) bis hin zu Sanierungen von einzelnen Strassenzügen (Deckbelagserneue-

rungen, Belagserneuerungen, Erneuerung gesamter Oberbau).  

1.2 Seit dem Jahr 2018 werden die grösseren Strassenunterhaltsarbeiten, welche zum 

langfristigen Werterhalt der Gemeindestrassen beitragen, über die Investitionsrech-

nung abgewickelt. Dazu ist im Rahmen der Investitionsrechnung jährlich ein Rahmen-

kredit für den laufenden Unterhalt der Gemeindestrassen zu genehmigen.  

1.3 Durch die genehmigten Unterhaltskredite konnten in den letzten Jahren zahlreiche klei-

nere bis mittlere Strassen- oder Trottoirsanierungen (z.B. Kastelsstrasse Süd, Bettlach-

strasse Ost, Bergstrasse Mitte, usw.), auch in Zusammenarbeit mit Werkleitungssanie-

rungen der einzelnen Werke, effizient abgewickelt werden. Auch konnten überfällige 

Unterhaltsarbeiten in kleineren Quartierstrassen (z.B. Waldheimstrasse, Mikrobeläge, 

usw.) vorgenommen werden. Insgesamt konnten mit den Unterhaltskrediten bereits 

über 30 Sanierungsmassnahmen umgesetzt werden (vgl. Beilage Abrechnungen), wel-

che zum Abbau des aufgeschobenen Unterhaltsbedarfs bei den Grenchner Strassen 

und einem ansprechenden Stadtbild beitragen. Zur weiteren Verbesserung des Zu-

stands der Gemeindestrassen ist das bisherige Sanierungskonzept dringend weiterzu-

führen. Die bisherigen Unterhaltskredite haben sich stark bewährt.  

1.4 Aufgrund der vorstehenden Ausgangslage ist deshalb auch für das Jahr 2025 wiede-

rum ein entsprechender Unterhaltskredit zu bewilligen.  

2 Projekt 

2.1 Der Unterhalt der Gemeindestrassen sieht für das Jahr 2025 wiederum notwendige 

Sanierungen von kleineren bis mittleren Strassenabschnitten vor. Im Rahmen des von 

der SWG geplanten Wasserleitungsersatzes an der Allmendstrasse Mitte (Abschnitt 

Hofweg bis Schöneggstrasse) soll gleichzeitig die Strasse etappenweise instandge-

setzt werden. Auch am Herderweg sollen im Rahmen der von der Swisscom und der 

SWG geplanten Leitungsausbauten gleichzeitig die Strasse mitsaniert und Synergien 

genutzt werden. Vorgesehen ist jeweils der Ersatz des Belags, wo nötig der Ersatz von 

Randabschlüssen sowie die Optimierung der Strassenentwässerung.  
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2.2 Nach den in den Jahren 2023 und 2024 ausgeführten Bauarbeiten der Stadt Grenchen 

resp. der SWG sollen an der Gibelstrasse, an der Weinbergstrasse Ost (Abschnitt 

Däderizstrasse bis Traubenweg), an der Weinbergstrasse West (Abschnitt Däh-

lenstrasse bis Am Weinberg) und am Knoten Bachtelen-/Friedhofstrasse die noch of-

fenen Deckbeläge eingebracht werden.  

2.3 Ebenfalls sollen mit dem Einbau von weiteren Mikrobelägen (z.B. Hessostrasse, Fuss-

weg Bachtelenrain) die Sanierungen von kleineren Quartierwegen fortgeführt werden.  

2.4 Aufgrund von bisher noch nicht bekannten Inkonvenienzen (z.B. Werkleitungssanie-

rungen, Baugesuche, usw.) können sich einzelne Massnahmen noch ändern oder zeit-

lich verschieben.  

2.5 Über die Verwendung der Mittel wird jährlich eine detaillierte Abrechnung der Bapluk 

zur Genehmigung vorgelegt (siehe Anhang mit den Abrechnungen der letzten 3 Jahre).  

3 Kosten 

3.1 Für den Unterhalt der Gemeindestrassen sind für das Jahr 2025 Kosten von 

CHF 380'000.00 vorgesehen. Die Kosten verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.  

4 Beiträge 

4.1 Da es sich bei den vorliegenden Massnahmen um Sanierungen von bestehenden An-

lagen handelt, kann mit keinen Grundeigentümerbeiträgen gerechnet werden.  

5 Finanzierung 

5.1 Die Finanzierung erfolgt über die Investitionsrechnung 2025. Für den Unterhalt der Ge-

meindestrassen ist zu Lasten Konto 6150.5010.90 (Gemeindestrassen) ein Kredit von 

CHF 380'000.00, inkl. MwSt. zu bewilligen.  

5.2 Für den Unterhalt der Gemeindestrassen sind im Jahr 2025 die gesamten Kosten von 

CHF 380'000.00 einzuplanen.  

6 Koordination 

6.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung ist erfolgt.  

6.2 Die Koordination mit der Stadtschreiberin ist erfolgt.  

7 Erwägungen der Bau-, Planungs- und Umweltkommission 

7.1 Die Bau-, Planungs- und Umweltkommission unterstützt die Erwägungen der Baudi-

rektion.  

8 Beschluss (einstimmig) und Anträge an den Gemeinderat 

8.1 Für den Unterhalt der Gemeindestrassen wird zu Lasten der Investitionsrechnung 

2025, Konto 6150.5010.90 (Gemeindestrassen) ein Kredit von CHF 380'000.00, inkl. 

MwSt. bewilligt.  

8.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die gesamten Kosten von CHF 380'000.00 im 

Jahr 2025 einzuplanen sind.  
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 -------------- 

Beilagen:  - Abrechnung Rahmenkredit Unterhalt Strassen 2021 

- Abrechnung Rahmenkredit Unterhalt Strassen 2022 

- Abrechnung Rahmenkredit Unterhalt Strassen 2023 

Vollzug: BD  
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Amtsstellen:  

FV z.H. Budgetberatungen 

BD (TB2) 


